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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1997

Norm

StGB §167 Abs2 Z1

Rechtssatz

Der Täter muß den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden, nicht aber auch denselben Geschädigten belastende

Schäden, die von Dritten dolos verursacht wurden, gutmachen, soweit keine Mittäterschaft vorliegt.
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